
44ZivilrechtRA Telegramm 06/2018

© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG

ZIVILRECHT

Problem: Dashcam als Beweismittel im Unfallhaftpflichtprozess 
Einordnung: Abwägung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht

BGH, Urteil vom 15.05.2018, VI ZR 233/17

Vorgelegte Videoaufzeichnungen (hier: einer Dashcam) können als Beweismittel im Unfallhaftpflichtprozess ver-
wertbar sein. Die Unzulässigkeit oder Rechtwidrigkeit einer Beweiserhebung führt im Zivilprozess nicht ohne Weiteres 
zu einem Beweisverwertungsverbot. Über die Frage der Verwertbarkeit ist vielmehr aufgrund einer Interessen- und 
Güterabwägung nach den im Einzelfall gegebenen Umständen zu entscheiden.

SACHVERHALT 
Die Fahrzeuge der Parteien waren innerorts beim Linksabbiegen auf zwei nebeneinander verlaufenden Linksabbiege-
spuren seitlich kollidiert. Die Beteiligten stritten daraufhin darüber, wer von beiden seine Spur verlassen und die Kollision 
herbeigeführt hatte. Die Fahrt vor der Kollision und die Kollision wurden von einer Dashcam aufgezeichnet, die im 
Fahrzeug des Klägers angebracht war.
Der Kläger nahm den Beklagten und seine Haftpflichtversicherung auf Schadensersatz in Anspruch. Das AG hat dem 
Kläger unter dem Gesichtspunkt der Betriebsgefahr die Hälfte seines Gesamtschadens zugesprochen. Der Kläger habe für 
seine Behauptung, der Beklagte sei beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug auf die vom Kläger genutzte Fahrspur geraten, 
keinen Beweis erbracht. Der Sachverständige komme in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass aus technischer Sicht 
die Schilderungen beider Parteien zum Unfallhergang prinzipiell möglich seien. Dem Angebot des Klägers, die von ihm 
mit einer Dashcam gefertigten Bildaufnahmen zu verwerten, sei nicht nachzukommen.
Das LG hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Die Aufzeichnung der Dashcam verstoße gegen datenschutzrecht-
liche Bestimmungen und unterliege einem Beweisverwertungsverbot. Auf die Revision des Klägers hat der BGH die Sache 
zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das LG zurückverwiesen.

LÖSUNG 
Zwar ist die vorgelegte Videoaufzeichnung nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen unzulässig.  
Denn sie verstößt gegen § 4 BDSG, da sie ohne Einwilligung der Betroffenen erfolgt ist und nicht auf § 6b I BDSG oder 
§ 28 I BDSG gestützt werden kann. Jedenfalls eine permanente anlasslose Aufzeichnung des gesamten Geschehens  
auf und entlang der Fahrstrecke des Klägers ist zur Wahrnehmung seiner Beweissicherungsinteressen nicht erforder- 
lich, denn es ist technisch möglich, eine kurze, anlassbezogene Aufzeichnung unmittelbar des Unfallgeschehens zu 
gestalten, etwa durch ein dauerndes Überschreiben der Aufzeichnungen in kurzen Abständen und Auslösen der dauer-
haften Speicherung erst bei Kollision oder starker Verzögerung des Fahrzeuges.

Trotzdem ist die vorgelegte Videoaufzeichnung als Beweismittel im Unfallhaftpflichtprozess verwertbar. Denn die 
Unzulässigkeit oder Rechtwidrigkeit einer Beweiserhebung führt im Zivilprozess nicht ohne Weiteres zu einem Beweis-
verwertungsverbot. Über die Frage der Verwertbarkeit ist vielmehr aufgrund einer Interessen- und Güterabwägung nach 
den im Einzelfall gegebenen Umständen zu entscheiden. Die Abwägung zwischen dem Interesse des Beweisführers an 
der Durchsetzung seiner zivilrechtlichen Ansprüche, seinem im GG verankerten Anspruch auf rechtliches Gehör i.V.m. 
dem Interesse an einer funktionierenden Zivilrechtspflege einerseits und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des 
Beweisgegners in seiner Ausprägung als Recht auf informationelle Selbstbestimmung und ggf. als Recht am eigenen  
Bild andererseits führt zu einem Überwiegen der Interessen des Klägers.

Das Geschehen ereignete sich im öffentlichen Straßenraum, in den sich der Beklagte freiwillig begeben hatte. Er hat 
sich durch seine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr selbst der Wahrnehmung und Beobachtung durch andere 
Verkehrsteilnehmer ausgesetzt. Es wurden nur Vorgänge auf öffentlichen Straßen aufgezeichnet, die grundsätzlich für 
jedermann wahrnehmbar sind. Rechnung zu tragen ist auch der häufigen besonderen Beweisnot, die der Schnelligkeit 
des Verkehrsgeschehens geschuldet ist. Unfallanalytische Gutachten setzen verlässliche Anknüpfungstatsachen voraus, 
an denen es häufig fehlt. Auch der mögliche Eingriff in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte anderer (mitgefilmter) Ver-
kehrsteilnehmer führt nicht zu einer anderen Gewichtung. Denn ihrem Schutz ist vor allem durch die Regelungen des 
BDSG Rechnung zu tragen, die nicht auf ein Beweisverwertungsverbot abzielen.
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ÖFFENTLICHES RECHT

Problem: Richterliche Unabhängigkeit
Einordnung: Grundrechte

BVerfG, Beschluss vom 22.03.2018, 2 BvR 780/16

§ 17 Nr. 3, § 18 VwGO, die die Ernennung von Beamten auf Lebenszeit zu Richtern auf Zeit erlauben, sind mit dem 
Grundgesetz vereinbar. § 18 VwGO ist allerdings verfassungskonform dahin auszulegen, dass die wiederholte 
Bestellung eines Beamten zum Richter auf Zeit nach Ablauf seiner Amtszeit ausgeschlossen ist.

SACHVERHALT 
Mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz wurden Vorschriften in die Verwaltungsgerichtsordnung aufgenommen, 
die die Ernennung von Beamten auf Lebenszeit mit der Befähigung zum Richteramt zu Richtern auf Zeit ermöglichen 
(§ 17 Nr. 3, § 18 VwGO). Die Richter auf Zeit müssen für die Dauer von mindestens zwei Jahren bestellt werden. In dieser 
Zeit ruht ihr Beamtenverhältnis; nach Ablauf der Amtszeit als Richter lebt es wieder auf. Die Richter auf Zeit können nur 
an den Verwaltungsgerichten erster Instanz tätig werden. Gesetzliche Voraussetzung für ihre Bestellung ist ein „nur vorü-
bergehender Personalbedarf“. Damit soll vor allem die zügige Bearbeitung der stark gestiegenen Anzahl asylrechtlicher 
Streitigkeiten sichergestellt werden. Der Einsatz von Richtern auf Zeit ist aber nicht auf dieses Sachgebiet beschränkt. 
Von der Möglichkeit, an den Verwaltungsgerichten Richter auf Zeit einzusetzen, hat bislang nur das Land Mecklen-
burg-Vorpommern Gebrauch gemacht. Der Beschwerdeführer stellte einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gegen 
die Ablehnung seines Asylantrages als unzulässig und die Anordnung seiner Abschiebung nach Italien, wo ihm bereits 
internationaler Schutz zuerkannt worden war. Diesen Antrag lehnte das Verwaltungsgericht Schwerin durch einen Richter 
auf Zeit als Einzelrichter mit unanfechtbarem Beschluss ab. Hiergegen richtet sich die Verfassungsbeschwerde.

LÖSUNG 
Ein Verfassungsgebot der lebenslangen Anstellung aller Berufsrichter steht der auf außergewöhnliche Bedarfssituationen 
beschränkten Verwendung von Richtern auf Zeit nicht entgegen. Leitbild des Grundgesetzes und maßgebliche Grundlage 
für eine rechtsstaatliche, die Gewährung effektiven Rechtsschutzes verwirklichende Justiz ist nach Art. 97 II 1 GG der 
hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellte Richter. Die Garantie der richterlichen Unabhängigkeit fordert aber 
nicht generell eine Ernennung der Richter auf Lebenszeit. Auch unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze 
des öffentlichen Dienstrechts ist die lebenslange Anstellung von Richtern jedenfalls nicht ausnahmslos geboten. Es muss 
allerdings der grundsätzliche Vorrang des Lebenszeitrichterverhältnisses gewahrt bleiben. Die gesetzliche Voraussetzung 
des „nur vorübergehenden Personalbedarfs“ ist daher eng auszulegen und nur in einer außergewöhnlichen, nicht durch 
herkömmliche Instrumente der Personalbewirtschaftung handhabbaren Belastungssituation erfüllt.

Richter auf Zeit erhalten den Richterstatus, sind Inhaber einer Planstelle und hauptamtlich tätig; ihre Amtsdauer als 
Richter an einem bestimmten Gericht kann nicht vorzeitig beendet werden. Sie entsprechen insoweit dem grundgesetz-
lichen Leitbild des hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richters. Richter auf Zeit genießen für die Dauer 
ihrer Amtszeit ebenso wie Richter auf Lebenszeit die persönliche Unabhängigkeit nach Art. 97 II 1 GG und damit strikten 
Schutz vor Entlassung, Amtsenthebung oder Versetzung. 

Die Bestellung von Beamten auf Lebenszeit als Richter auf Zeit, deren Amt als Beamter lediglich ruht und die nach Ablauf 
ihrer Amtszeit als Richter in das Amt als Beamter zurückkehren, ist im Ergebnis mit der Verfassung vereinbar. 

Das auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhende Verbot der personellen Verflechtung zwischen den Organen der 
rechtsprechenden und der vollziehenden Gewalt ist ein Verbot der gleichzeitigen Aufgabenwahrnehmung in zwei Staats-
gewalten. Es wird durch die zeitliche Aufeinanderfolge von Tätigkeiten in beiden Staatsgewalten nicht verletzt. Auch dass 
bei den Richtern auf Zeit das künftige Wiederaufleben des Beamtenverhältnisses nach dem Ende der Amtszeit als Richter 
von vornherein feststeht, begründet wegen der klaren zeitlichen Abgrenzung keine grundsätzlichen Bedenken. 

Die Bestellung von Beamten auf Lebenszeit zu Richtern auf Zeit verletzt auch nicht die Garantie der richterlichen 
Unabhängigkeit. Die bereits feststehende Rückkehr in die Verwaltung hindert, wenn die Amtszeit eine bestimmte Min-
destdauer hat, nicht den erforderlichen Rollenwechsel vom weisungsabhängigen Beamten zum unabhängigen Richter. 
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Etwaige Vorwirkungen der absehbaren Rückkehr in das Amt als Beamter, das nicht dieselben Garantien für die Stabi-
lität des Amtes bietet wie das Amt als Richter und beispielsweise eine Versetzung erlaubt, mit der Entscheidungen des  
Richters nachträglich sanktioniert werden könnten, liegen aufgrund der gefestigten politischen Kultur des Respekts  
vor der richterlichen Unabhängigkeit in Deutschland fern; zudem bestehen hinreichende strukturelle Sicherungen.

Dass Beamte zu Richtern auf Zeit an Verwaltungsgerichten ernannt werden, verletzt nicht die Verfassungsgarantie der 
richterlichen Unparteilichkeit. Allerdings ist ein „Distanzgebot“ zu beachten: Der Richter auf Zeit darf nicht in Verfahren 
tätig werden, an denen seine Stammbehörde oder eine dieser vorgesetzte Behörde beteiligt ist. Dieser Anforderung  
muss bereits bei der Geschäftsverteilung Rechnung getragen werden; im Übrigen reichen die bestehenden prozess-
rechtlichen Vorschriften über die Ablehnung von Richtern wegen Besorgnis der Befangenheit bei entsprechend strenger 
Handhabung als Sicherung aus. 

Das Nebeneinander von Richtern mit unterschiedlichem Status begründet keine Verletzung der richterlichen Unab-
hängigkeit. Der Gesetzgeber hat die Auswahl zwischen den verschiedenen Statusformen des Richteramtes nicht dem 
Belieben der Exekutive überlassen, sondern das Regelmodell des Richters auf Lebenszeit vorgesehen und die Bestellung 
von Richtern auf Zeit auf Ausnahmesituationen eines nur vorübergehenden Personalbedarfs beschränkt. 

Auch dass der Exekutive in gewissem Umfang die anlassbezogene Schaffung und befristete Besetzung von Richterstellen 
ermöglicht wird, verletzt nicht die richterliche Unabhängigkeit. Die dadurch der Exekutive eröffnete zusätzliche Gestal-
tungsmacht hält sich noch im verfassungsrechtlich zulässigen Rahmen, weil der Einsatz der Richter auf Zeit nicht auf  
das Sachgebiet beschränkt ist, das den Anlass der Ernennung bildet, und die konkrete Geschäftsverteilung durch das 
Präsidium des Gerichts beschlossen wird. 

Die gesetzlichen Regelungen zur Amtsdauer der Richter auf Zeit sind im Ergebnis verfassungsrechtlich nicht zu  
beanstanden. Mit der Festlegung einer Mindestamtsdauer und der Bindung der Amtsdauer an die prognostizierte 
Dauer des Ausnahmebedarfs ist eine hinreichend konkrete Regelung getroffen worden; der abschließenden Festlegung  
der Amtsdauer durch den Gesetzgeber bedurfte es nicht. Die vorgesehene Mindestamtsdauer von zwei Jahren liegt  
allerdings an der unteren Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen.

Verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen wäre allerdings die Möglichkeit der wiederholten Ernennung eines Beamten 
zum Richter auf Zeit. Könnte nach Ablauf der Amtszeit über die Wiederernennung für eine weitere Amtszeit entschieden 
werden, so würde die Fortführung der richterlichen Tätigkeit dem kontrollierenden Zugriff der Exekutive geöffnet;  
das zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit geltende Verbot der Entlassung, Absetzung oder Versetzung von 
Richtern (Art. 97 II 1 GG) könnte umgangen werden. § 18 VwGO ist deshalb verfassungskonform dahin auszulegen,  
dass die erneute Bestellung eines Richters auf Zeit nach dem Ablauf seiner Amtszeit ausgeschlossen ist. 
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Problem: Vorlaufzeit für das Abschleppen eines Kfz bei nachträglich  
aufgestelltem Haltverbotsschild
Einordnung: Vollstreckungsrecht

BVerwG, Urteil vom 24.05.2018, 3 C 25.16

Ist ein ursprünglich erlaubt geparktes Kraftfahrzeug aus einer nachträglich eingerichteten Haltverbotszone abge-
schleppt worden, muss der Verantwortliche die Kosten nur tragen, wenn das Verkehrszeichen mit einer Vorlaufzeit 
von mindestens drei vollen Tagen aufgestellt wurde.

SACHVERHALT 
Die Klägerin stellte ihr Fahrzeug am 19.8.2013 vor dem Nachbarhaus ihrer Wohnung in Düsseldorf ab und flog anschließend 
in den Urlaub. Am Vormittag des darauffolgenden Tages wurden in diesem Straßenabschnitt zur Vorbereitung eines  
privaten Umzugs zwei mobile Haltverbotsschilder für den Zeitraum vom 23. bis zum 24.8., jeweils von 7:00 bis 18:00 Uhr, 
aufgestellt. Am Nachmittag des 23.8.2013 beauftragte ein Mitarbeiter der beklagten Stadt ein Abschleppunternehmen 
mit der Entfernung des Fahrzeugs. Dort holte es die Klägerin am 5.9.2013 gegen Zahlung von 176,98 € ab. Die beklagte 
Stadt setzte für den Vorgang überdies eine Verwaltungsgebühr i.H.v. 62 € fest. Die Klägerin klagt auf Erstattung der an den 
Abschleppunternehmer gezahlten Kosten und Aufhebung des Gebührenbescheids.

LÖSUNG 
Die Klage hat Erfolg. Obwohl der Normgeber das Parken im öffentlichen Straßenraum grundsätzlich unbefristet zugelassen 
hat, ist das Vertrauen in die Möglichkeit des dauerhaften Parkens an einer konkreten Stelle beschränkt. Der Verantwortliche 
muss daher Vorsorge für den Fall einer Änderung der Verkehrslage treffen. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits im 
Jahr 1996 entschieden, dass ein Fahrzeug jedenfalls am vierten Tag nach Aufstellen des Verkehrszeichens kostenpflichtig 
abgeschleppt werden kann. Im Anschluss hieran hatten die Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe der 
meisten Bundesländer entschieden, dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ein Vorlauf von drei vollen Tagen aber 
auch mindestens erforderlich ist, das Fahrzeug also frühestens am vierten Tag nach dem Aufstellen des Verkehrszeichens 
auf Kosten des Verantwortlichen abgeschleppt werden kann. Diese Auffassung hat das Bundesverwaltungsgericht heute 
bestätigt.

Der vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen vertretenen Auffassung, dass ein Vorlauf von 
48 Stunden ausreichend und verhältnismäßig sei, weil die Straßenverkehrsbehörden anderenfalls auf Änderungen der 
Verkehrslagen nicht hinreichend flexibel reagieren könnten, ist abzulehnen. Zum Einen ist die Möglichkeit, erforderliche 
Abschleppmaßnahmen tatsächlich durchführen zu können, nicht von der Frage abhängig, von wem die Kosten hierfür 
getragen werden müssen. Zum Anderen ist nicht erkennbar, dass die seit zwanzig Jahren in den übrigen Bundesländern 
praktizierte Vorlauffrist zu Funktionsdefiziten geführt hätte. Die Erforderlichkeit von Haltverbotsregelungen - etwa aus 
Anlass von Bauarbeiten, Straßenfesten oder Umzügen - ist regelmäßig auch im großstädtischen Raum deutlich vorher 
bekannt. Ausgehend hiervon würde die Obliegenheit, mindestens alle 48 Stunden nach dem abgestellten Fahrzeug zu 
schauen, die Verkehrsteilnehmer unangemessen belasten. Angemessen ist vielmehr ein Vorlauf von drei vollen Tagen. 
Eine stundenscharfe Berechnung des Vorlaufs wäre für den Verantwortlichen des Fahrzeugs schwer zu handhaben.
Im vorliegenden Fall waren die Verkehrszeichen mit einem Vorlauf von 72 Stunden, nicht aber von drei vollen Tagen 
aufgestellt worden. Auf Kosten der Klägerin hätte das Fahrzeug frühestens am vierten Tag nach Aufstellung der Schilder,  
also am 24.8.2013 abgeschleppt werden können.
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Problem: Hilfsmittel einer Versammlung
Einordnung: Versammlungsrecht

VG Münster, Beschluss vom 09.05.2018, 1 L 507/18

Die versammlungsrechtliche Auflage, während des Katholikentages in Münster nicht mit einer etwa drei Meter hohen 
Moses-Statue unter anderem auf dem Domplatz zu demonstrieren, ist rechtmäßig.

SACHVERHALT 
Der Antragsteller meldete im März 2017 eine Versammlung beim Polizeipräsidium Münster an, die er während des 
Katholikentages in Münster unter dem Thema "Kunstaktion mit politischer Willensbildung gegen die verfassungs-
widrige Subventionierung des Katholikentages 2018 in Münster" durchführen wollte. Die Versammlung sollte nach der 
Anfang Mai 2018 konkretisierten Anmeldung in der Zeit vom 09.-12.05.2018 mit circa 10 bis 20 Teilnehmern stattfinden. 
Der Antragsteller plante, eine etwa 1,5 mal 3 Meter große und mehrere hundert Kilo schwere Moses-Statue auf einem 
handgezogenen Wagen mitzuführen und damit auf dem Prinzipalmarkt vor dem historischen Rathaus, in der Mitte  
des Domplatzes, in der Stubengasse sowie auf dem Schlossplatz zu demonstrieren. Durch Bescheid vom 08.05.2018 
bestätigte der Antragsgegner dem Antragsteller die Anmeldung der Versammlung für den 09., 11. und 12.05.2018  
vor dem historischen Rathaus, untersagte jedoch die dortige Durchführung der Kundgebung am 10.05.2018 sowie  
die Durchführung im Bereich von Domplatz, Stubengasse und Schlossplatz insgesamt. Hiergegen wendet sich der  
Antragsteller mit dem Eilantrag. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor: Die verfügten Beschränkungen der  
Versammlung führten faktisch zu deren Totalverbot, weil die Kundgebung von denjenigen Orten verbannt werde, an 
denen die zentrale politische Diskussion stattfinde. Der Katholikentag werde abgeschirmt und die Versammlung des 
Antragstellers von der öffentlichen Wahrnehmung ausgesperrt.

LÖSUNG 
Die Verfügung der Versammlungsbehörde ist rechtmäßig, weil sie einen schonenden Ausgleich der widerstreitenden 
Interessen gewährleistet, insbesondere des Grundrechts der Versammlungsfreiheit des Antragstellers und des Rechts auf 
körperliche Unversehrtheit, der Handlungsfreiheit und der Religionsfreiheit der Teilnehmer des Katholikentages sowie 
der Referenten und Passanten. Der Antragsgegner hat sein Verbot, die Versammlung an den oben genannten Orten 
durchzuführen, hinreichend konkret und nachvollziehbar mit dem Hinweis auf die dort stattfindenden (Groß-)Veranstal-
tungen des Katholikentages sowie mit den Sicherheitsinteressen aufgrund des Besuchs des als gefährdet eingestuften 
kolumbianischen Staatspräsidenten am 10.05.2018 begründet. Darüber hinaus hat der Antragsgegner im Rahmen seiner 
Gefahrenprognose plausibel berücksichtigt, dass mit der vom Antragsteller beabsichtigten Bewegung seiner 1,5 mal  
3 Meter großen und mehrere hundert Kilo schweren Skulptur angesichts des in der Innenstadt Münsters erwarteten Besu-
cherzustroms Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen einhergingen. Der Antragsteller ist für sein Anliegen, 
über die seiner Ansicht nach verfassungswidrige Finanzierungspraxis von Kirchentagen und Katholikentagen auf-
zuklären, nicht zwingend auf die von ihm ausgewählten Orte angewiesen. Dieses Anliegen kann er vielmehr auch an 
anderen Orten erreichen. So befinden sich etwa die vom Antragsgegner angebotenen Ausweichplätze Klemensstraße 
und Gerichtsstraße im unmittelbaren Umfeld von Stubengasse und Domplatz beziehungsweise Schlossplatz, sodass  
auch die Sichtbarkeit der Statue des Antragstellers hinreichend gewährleistet ist.
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STRAFRECHT

Problem: Betrug zum Nachteil des „IS“
Einordnung: Wirtschaftlicher Vermögensbegriff

BGH, Urteil vom 11.04.2018, 5 StR 595/17

Auch das Vermögen einer Terrororganisation unterfällt dem Vermögensbegriff des § 263 StGB. Die Rechtsordnung 
kennt im Bereich der Vermögensdelikte kein wegen seiner Herkunft, Entstehung oder Verwendung schlechthin 
schutzunwürdiges Vermögen.

SACHVERHALT 
Nach den Feststellungen reiste A als syrischer Flüchtling nach Deutschland ein. A nahm über eine Chatplattform Kontakt 
mit mehreren Adressaten auf, bei denen er davon ausging, dass sie islamistischen Terrororganisationen angehörten. Um 
den typischen Sprachgebrauch salafistischer Islamisten kennenzulernen und sich anzueignen, hatte er vorher islamis-
tische Webseiten frequentiert. Eine Nachricht sandte er an B, dessen Internetprofil ihn als Funktionär des „Islamischen 
Staates“ (IS) auswies. A war nicht bekannt, dass B einige Wochen zuvor getötet worden war und die Zugangsdaten von 
dessen Account in die Hände des syrischen Oppositionellen C geraten waren. Dieser gab sich online als B aus und ver-
folgte die Absicht, möglichst viele IS-Anhänger ausfindig zu machen und an zuständige Behörden zu melden. A schrieb: 
„Wir wollen auf dem Weg Gottes in den Ländern der Ungläubigen Dschihad machen und bitten euch um einen Gefallen.“ 
Unter dem Namen des B bekundete C Interesse. Am nächsten Tag erläuterte ihm A seinen angeblichen Tatplan: Er werde 
Autos derselben Marke wie Polizeifahrzeuge kaufen und sie entsprechend lackieren. Sodann werde er sie mit einer Sub-
stanz beladen und mit Gefolgsleuten auf Orte in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland verteilen. Jedes Auto koste 
22.500 Euro, die acht Autos würden 180.000 Euro kosten. Seine Gruppe könne dieses Projekt nicht alleine durchführen 
und suche Unterstützer. A hatte allerdings keine der von ihm behaupteten konkreten Tatvorbereitungen getroffen oder 
in Auftrag gegeben. Er hatte auch keine Absicht, den von ihm übermittelten Tatplan auszuführen. Stattdessen wollte er 
das Geld für eigene Belange verbrauchen. B kündigte A an, ihn an einen für finanzielle Fragen zuständigen Funktionär des  
IS weiterzuleiten. In dieser Rolle sagte er ihm bei einem Videotelefonat grundsätzlich die Zahlung des erbetenen Geldes 
zu. Währenddessen wendete sich B an einen syrischen Oppositionspolitiker mit Kontakten zu Diplomatenkreisen. Ihm 
stellte er seine Kenntnisse über A zwecks Übergabe an deutsche Behörden zur Verfügung.

LÖSUNG 
Die Revisionen der StA sowie des A haben keinen Erfolg. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen hat sich A nicht 
nach § 30 i.V.m. § 211 StGB strafbar gemacht. Eine versuchte Anstiftung des vermeintlichen IS-Kontaktmanns im Sinne 
von § 30 I StGB – etwa hinsichtlich einer mittäterschaftlichen Begehung von Terroranschlägen – setzt voraus, dass A auch 
hinsichtlich einer Vollendung dieser Taten zumindest mit Eventualvorsatz gehandelt hat. Vorliegend hat A, von dessen 
eigenem Verhalten die Verwirklichung des angeblichen Terrorplans abhing, dessen Durchführung hingegen gerade  
nicht gewollt. Es liegt auch kein Fall des § 30 II StGB vor. Die bloße Kundgabe, ein Verbrechen begehen zu wollen,  
erfüllt den Tatbestand des § 30 II Var. 1 StGB nicht. Auch eine Verbrechensverabredung nach § 30 II Var. 3 StGB liegt  
nicht vor, eine solche setzt voraus, dass mindestens zwei Beteiligte tatsächlich zur Tatbegehung entschlossen sind. Auch 
dies ist nach den Feststellungen nicht der Fall. 

Das LG hat die Tat zu Recht als versuchten Betrug zum Nachteil des IS gewertet. Es hat dabei den vom Vorsatz des A 
erfassten Eintritt einer Schädigung des Vermögens der Terrororganisation als Vermögensschaden im Sinne des § 263 I 
StGB angesehen und insoweit eine normative Einschränkung des Rechtsgüterschutzes abgelehnt. Diese Wertung steht 
im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung zum wirtschaftlichen Vermögensbegriff. Allein der Gesetzeszweck des 
§ 89c StGB, Geldzuflüsse an Terrororganisationen zu verhindern, gibt keinen Anlass, den Vermögensbegriff bei § 263 
StGB einzuschränken. Abgesehen davon, dass § 89c StGB hier schon tatbestandlich nicht in Betracht kommt, hat sich der 
Gesetzgeber bei Schaffung dieser Strafvorschrift mit der Frage der Reichweite des strafrechtlichen Vermögensschutzes 
nach § 263 StGB nicht befasst. Die Rechtsordnung kennt im Bereich der Vermögensdelikte allgemein kein wegen seiner 
Herkunft, Entstehung oder Verwendung schlechthin schutzunwürdiges Vermögen.
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Problem: Sukzessive Mittäterschaft beim Betrug 
Einordnung: Abgrenzung von Vollendung und Beendigung

BGH, Beschluss vom 28.11.2017, 3 StR 344/17

Durch die Abhebung des durch eine Betrugsstraftat auf einem Bankkonto gutgeschriebenen Geldes wird die Tat-
beute endgültig gesichert und die Tat ist beendet. Nach diesem Zeitpunkt kommt eine sukzessive Mittäterschaft 
nicht mehr in Betracht.

SACHVERHALT 
A schloss sich zwei gesondert Verfolgten (V und U) sowie weiteren nicht identifizierten, in Nigeria befindlichen Personen 
an, um in einer unbestimmten Zahl von Fällen durch Manipulationen von Rechnungen beziehungsweise durch Fälschung 
von Überweisungsträgern Gelder von Konten auf Zielkonten überweisen zu lassen, die ihrem Zugriff unterlagen. Dabei 
kam A insbesondere die Aufgabe zu, das Geld, welches durch V bzw. U von einem solchen Konto abgehoben wurde, an  
die Hinterleute weiterzuleiten. In Ausführung dieses gefassten Tatentschlusses kam es unter Beteiligung der A zu folgen- 
den Taten: In einem Fall ließ V bzw. U eine Passfälschung mit einem Lichtbild der A anfertigen, das diese ihm überlassen hatte. 
Unter Verwendung der Falschpersonalien aus dem Pass wurde „online“ auf nicht bekanntem Wege ein Kreditkartenkonto 
eröffnet. Die für dieses Konto ausgegebene Kreditkarte holte A bei einer Postfiliale ab, wobei sie im Postidentverfahren 
eine Unterschrift leistete, die der im Pass ähnelte. Die Kreditkarte sowie den Pass übergab A dem V bzw. U, der das Konto 
durch eine Zahlung von 50 € aktivierte. In der Folge wurden mittels eines gefälschten Überweisungsträgers rund 19.600 € 
auf das Zielkonto überwiesen. Die Abhebung dieses Betrages misslang, da die Fälschung zwischenzeitlich aufgefallen 
und die Rückbuchung veranlasst worden war. Zudem veranlassten die unbekannten Hintermänner mit Hilfe einer Rech-
nungsfälschung die Überweisung von rund 8.000 € auf ein anderes Konto. V bzw. U gelang es, von diesem Betrag 4.000 € 
abzuheben. Das Geld übergab er der A zur Weiterleitung an die Hinterleute. Diese benachrichtigte daraufhin ihren in 
Nigeria lebenden Lebensgefährten, der in Nigeria 4.000 € an die Hintermänner übergab und A anwies, die bei ihr verblie-
benen 4.000 € einem Mann zu überbringen, der dafür Fahrzeuge an den Lebensgefährten verkaufte.

LÖSUNG 
Bei Beteiligung mehrerer Personen an einer Straftat ist Mittäter, wer einen eigenen Tatbeitrag leistet und diesen so in  
die Tat einfügt, dass er sich als Teil der Handlung der anderen Beteiligten erscheint. Mittäterschaft erfordert dabei zwar 
nicht zwingend eine Mitwirkung am Kerngeschehen selbst und auch keine Anwesenheit am Tatort; ausreichen kann 
vielmehr auch ein fördernder Beitrag, der sich auf eine Vorbereitungs- oder Unterstützungshandlung beschränkt. Stets 
muss sich die objektiv aus einem wesentlichen Tatbeitrag bestehende Mitwirkung aber nach der Willensrichtung des 
sich Beteiligenden als Teil der Tätigkeit aller darstellen. Ob danach Mittäterschaft oder Beihilfe anzunehmen ist, hat der 
Tatrichter aufgrund einer wertenden Gesamtbetrachtung aller festgestellten Umstände zu prüfen; maßgebliche Kriterien 
sind der Grad des eigenen Interesses an der Tat, der Umfang der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder wenigstens  
der Wille dazu, so dass die Durchführung und der Ausgang der Tat maßgeblich auch vom Willen des Betreffenden  
abhängt. Daran gemessen begegnet die Annahme mittäterschaftlichen Handelns durchgreifenden rechtlichen Bedenken. 
Bereits nach dem äußeren Erscheinungsbild stellen sich die Tätigkeiten der A als untergeordnete Unterstützungshand-
lungen dar. Diese erschöpfen sich im Überlassen eines Passbildes, sowie in der Abholung der Kreditkarte unter Vorlage 
des gefälschten Passes, die die A zusammen mit der PIN übergab, der nach Eingang der Überweisungsgutschrift die  
Karte zur Abhebung verwenden wollte. Dass A bei den eigentlichen Betrugshandlungen Tatherrschaft oder zumindest 
den Willen dazu gehabt hat, wird aus diesen Handlungen auch unter Berücksichtigung der gemeinsamen Tatplanung 
nicht erkennbar; denn auch die spätere Tätigkeit der A sollte allein im Transfer und der Sicherstellung erlangter Gelder 
liegen. 

Auch im letzten Fall kann die Verurteilung wegen mittäterschaftlichen Betruges keinen Bestand haben. Hier belegen die 
Feststellungen schon nicht, dass sich A an dem von den gesondert Verfolgten begangenen Betrug mit einem eigenen 
Tatbeitrag beteiligt hat. Nach den Feststellungen ist A erst tätig, nachdem von dem aufgrund betrügerischer Machen-
schaften gutgeschriebenen Geldbetrag 4.000 € abgehoben und ihr übergeben wurden. Mit der Abhebung des Geldes 
ist der Betrug aber nicht nur vollendet, sondern auch – da die Tatbeute damit endgültig gesichert war – beendet. Nach 
Beendigung der Tat kommt jedoch auch eine sukzessive Mittäterschaft nicht mehr in Betracht.
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Problem: Verwendung eines gefährlichen Werkzeugs setzt dessen  
Wahrnehmung voraus 
Einordnung: Abgrenzung von Beisichführen und Verwendung

BGH, Urteil vom 10.01.2018, 2 StR 200/17 

Für eine Verwendung i.S.v. § 250 II Nr. 1 Var. 2 StGB muss das Opfer das Nötigungsmittel und die Androhung seines 
Einsatzes entweder visuell oder tatsächlich wahrnehmen.

SACHVERHALT 
Im Rahmen eines Raubes hielt der Angeklagte beiden Tatopfern ein Brecheisen mit leichtem Druck in den Rücken.

LÖSUNG 
Nach den Feststellungen hat der Angekl. den Tatbestand des besonders schweren Raubes im Sinne des § 250 II Nr. 1 Var. 2  
StGB verwirklicht.

a) Das Tatbestandsmerkmal des Verwendens im Sinne des § 250 II Nr. 1 Var. 2 StGB umfasst jeden zweckgerichteten 
Gebrauch eines objektiv gefährlichen Tatmittels. Nach der Konzeption der Raubdelikte bezieht sich das Verwenden auf 
den Einsatz des Nötigungsmittels bezogen auf den Grundtatbestand des Raubes; es liegt sonach vor, wenn der Täter eine 
Waffe oder ein gefährliches Werkzeug gerade als Mittel entweder der Ausübung von Gewalt gegen eine Person oder der 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben gebraucht, um die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache 
zu ermöglichen. Das Tatopfer muss das Nötigungsmittel und die Androhung seines Einsatzes wahrnehmen, denn eine 
Drohung ist das ausdrückliche oder schlüssige In-Aussicht-Stellen eines künftigen Übels, auf das der Drohende Einfluss 
hat oder zu haben vorgibt. Eine Drohung erfordert daher, dass der Bedrohte Kenntnis von der Drohung erlangt und 
dadurch in eine Zwangslage versetzt wird. Nimmt das Tatopfer die Drohung des Täters mit einer Waffe oder einem gefähr-
lichen Werkzeug nicht wahr, so wird es nicht in die von § 250 II Nr. 1 Var. 2 StGB vorausgesetzte qualifizierte Zwangslage 
versetzt und es fehlt an einem vollendeten Verwenden des Drohmittels.

b) Gemessen hieran hat der Angekl. das Brecheisen im Sinne des § 250 II Nr. 1 Var. 2 StGB verwendet. Indem der Angekl. 
beiden Tatopfern das Brecheisen „mit leichtem Druck in den Rücken hielt“, sich ihrer dadurch bemächtigte und sie zugleich 
aufforderte, seinen Anweisungen zur Vermeidung nachteiliger Konsequenzen Folge zu leisten, verwendete der Angekl. 
bei der Tat ein gefährliches Werkzeug.

Der Annahme vollendeten Verwendens steht nicht entgegen, dass die Tatopfer das vom Angekl. bewusst verdeckt in 
ihrem Rücken eingesetzte Werkzeug nur taktil und nicht visuell wahrnahmen und deshalb nicht erkannten, dass es sich 
dabei um ein Brecheisen handelte. Anders als in anderen von den Strafsenaten des BGH entschiedenen Fallkonstellationen 
steht vorliegend aus Sicht eines objektiven Betrachters fest, dass es sich bei dem vom Angekl. als Drohmittel verwen- 
deten rund 50 Zentimeter langen Brecheisen aus Metall – ebenso wie bei einem Holzknüppel, einem Besenstiel, einem 
Schraubendreher oder einem abgesägten Metallstück in Form eines Winkeleisens – um einen objektiv gefährlichen 
Gegenstand handelt, weil es im Falle seines Einsatzes als Schlag- oder Stichwerkzeug geeignet ist, erhebliche Verlet-
zungen herbeizuführen. Es genügt, wenn das Tatopfer – wie in den zugrunde liegenden Fällen – den Gegenstand als 
Drohungsmittel wahrnimmt, zutreffend davon ausgeht, dass von ihm im Falle eines Einsatzes eine gegenwärtige Gefahr 
für Leib oder Leben ausgeht, und es sich so in die von § 250 II Nr. 1 StGB vorausgesetzte qualifizierte Zwangslage versetzt 
sieht.

Vor diesem Hintergrund ist es unschädlich, dass die Tatopfer den verwendeten Gegenstand zwar wahrnahmen, jedoch 
nicht als Brecheisen zu identifizieren vermochten. Anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des Senats vom 
1.9.2004 – 2 StR 313/04, auf die sich das LG für seine abweichende Rechtsauffassung beruft. In der dort entschiedenen 
Fallkonstellation hatte das Tatopfer den vom Täter als Drohmittel eingesetzten Schraubenzieher überhaupt nicht bemerkt. 
Dann aber fehlt es – anders als in der hier vorliegenden Fallkonstellation – daran, dass das Tatopfer Kenntnis von der 
Drohung erlangt. Der Tatbestand des § 250 II Nr. 1 StGB ist sonach tragfähig belegt.
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